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Entsprechenserklärung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats der Mister Spex SE 

gemäß § 161 des Aktiengesetzes (AktG) 

Gemäß § 161 Abs. 1 S. 1 des Aktiengesetzes (AktG) haben der Vorstand und Aufsichtsrat der 
Mister Spex SE („Gesellschaft“) jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Jus-
tiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (Fassung vom 28. April 2022, 
„DCGK“) entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden 
oder werden und warum nicht (sog. Entsprechenserklärung). 

Die letzte Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erfolgte im 
Dezember 2023. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erklären, dass die Gesellschaft 
den Empfehlungen des DCGK seit diesem Zeitpunkt mit Ausnahme der nachstehend aufge-
führten Abweichungen entsprochen hat und auch künftig entsprechen wird: 

 F.2 DCGK empfiehlt, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht binnen 
90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinforma-
tionen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sind. 

Die Gesellschaft hat den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zum 31. Dezem-
ber 2023 sowie die Quartalsmitteilungen zum 31. März 2024 und zum 30. September 
2024 jeweils in den genannten Fristen veröffentlicht. Lediglich den Halbjahresfinanzbe-
richt der Gesellschaft zum 30. Juni 2024 hat sie erst am 29. August 2024 veröffentlicht. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht künf-
tig weiterhin binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich zu ma-
chen. Ferner ist beabsichtigt, auch die Quartalsmitteilungen künftig weiterhin innerhalb 
von 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums zu veröffentlichen.  

Lediglich der Halbjahresfinanzbericht der Gesellschaft wird auch im Jahr 2025 voraus-
sichtlich nach den gesetzlichen bzw. börsenrechtlichen Fristen veröffentlicht. Dies ist auf 
die innerhalb des Konzerns noch andauernde Aufstellung der internen Rechnungsle-
gungs- und Konsolidierungsprozesse zurückzuführen. Sobald diese Prozesse implemen-
tiert sind, beabsichtigt die Gesellschaft, auch die Halbjahresfinanzberichte entsprechend 
der Empfehlung des DCGK zu veröffentlichen. Damit wird der Empfehlung F.2 DCGK zu-
nächst auch in Zukunft, bis zur Implementierung der Rechnungslegungs- und Konsolidie-
rungsprozesse, nicht voll entsprochen. 

 

Berlin, im Dezember 2024 

Mister Spex SE 

Vorstand Aufsichtsrat 

 


